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Peitt ,\i«je kamt t>ie Stielt tfiili «Per I)ell Dtr tnadje«.
Pie tin lie itnfteljit, wteï» |ie wehte« oPer litdte«.

SBetrcffeitb SScreittSorgmt,
hat eine SBerfatnmlung üott
Verlegern unb Nebafteuren
ber gewerblichen greffe ein

^ Nitubfcbreibeu an bie @ef=

tionett beë Schweizer. (SewerbeüereirtS erlaffen, worin
Zur 33erwerfung ber Inträge beS ßentralüorftanbeS auf»

geforbert wirb, unter Berufung auf ^Behauptungen, bie

peljrfact) ganz unrichtig finb. Ser ßeutralüorftanb hat
iit feiner legten ©i^ung Dom '23. ©ept. nach Kenntnis»

nähme aller Umftänbe ein ft immig baS SSorgeßen beS

leiteuben SluSfcßuffeS in biefer Slngelegenheft gutgeheißen
uitb mit Sebauern bon ber ©praire Kenntnis genommen,
Welche in bem Nrnibfcßreiben ber Herren Nebaftoren
geführt wirb. Saut iBefcßluß beS ßentralüorftanbeS wirb
in einem neuen ^reiSfcßreiben, welches nächfter Sage
erfihe inert wirb, ber ©adjberhalt ttar gelegt werben,
bis bahin bitten wir bie ©eftionen, mit ihrem Urteil

jujnwarten. •

2Utmerïung ber Ncbnftioit ber „&mtbwerfer'8eituitg''.
Obige „Offizielle Mitteilung" beeft [ich inhaltlich mit
beseitigen bom '23. September. @8 fcheint atfo bem

leitenben SluSfcßuß in bollen 10 Sagen noch niajt ge»

lungen zu Jein, im erwähnten Nuttbfchreiben ber

Nebaftoreit unb Verleger gewerblicher Sölätter etne

einzige Unrichtigfeit namhaft zu machen. Ober ift biefeS
•pinauSfcßieben ein neuer ®niff, um bie ©egnerfdjaft
nicht mehr rechtzeitig zum äöort fommen zù laffen?
Unb warum erwähnt biefe „Offizielle Mitteilung" mit
feinem einzigen SBort beS ülnerbieteuS ber brei S3ud)=

bruefereibefißer, baS berlangte ^Bulletin gratis zu erfteHen
unb gratis ait bie Sntereffenten zu berfeitben? S)ie
Schaffung biefeS Bulletins, mit welchem allen Mit«
gltcberu beS ©djwctjcrifdjeit ©emerbePercittS oljne jcbeê
pcfiiitiiirc Opfer gebient wäre, ift boeß ber eiujigeäöcg,
beu 6entraIorgau8jU)ift in Mimte ju fd)li(hteu.

(imittburnt rtttcö Cfntvulm'ttanr« br*
§d|tuciicv. (OcntcrltcunTino,

Sie „©lamer Nachrichten" fcßreibeti hierüber:
„SaS ßentralfomitee in Sern laboriert an ber

„Schaffung unb Verausgabe eines ßentralblatteS. Nun
„erfuchen bie Verleger unb Nebafteure ber üerfcßiebenen
„@eWerbeblätter bie ©eftionen, fie möchten baS ißrojeft
„ablehnen, bagegen, um ben nötigen ifontaft gtoifd^en

„ßentralfomitee unb ©eftionen herzufteQen, erftereS

„berpflichten, ben ©ewerbeblättern, fowie auch ber po=

„litifdjen greffe regelmäßig ein S3uQetin znr SSeröffent=

„lichung zur Verfügung zu ftelïert. 5luf folche SBeife

„werbe "ber Montait üiel beffer b>ergefteHt, als buräj
„einen offiziellen „Moniteur".

„Söir fiitben ebenfalls, baß bie ßentralifierung unb
„Uniformieruitg üiel zu weit gebe, wenn bie befteßenbe

Dein Ange kann die Melt triil» ever hell Dir machen.
Mie Dn lie anstehst, wird ste weinen oder lachen.

Betreffend Vercinsorga»,
hat eine Versammlung von
Verlegern und Redaktenren
der gewerblichen Presse ein

^ Rundschreiben an die Sek-

tiouen des Schweizer. Gewerbevereins erlassen, worin

zur Verwerfung der Anträge des Centralvvrstandes auf-
gefordert wird, unter Berufung auf Behauptungen, die

mehrfach ganz unrichtig sind. Der Centralvorstand hat
in seiner letzten Sitzung vom 23. Sept. nach Kenntnis-
nähme aller Umstände einstimmig das Vorgehen des

leitenden Ausschusses in dieser Angelegenheit gutgeheißen
und mit Bedauern von der Sprache Kenntnis genommen,
welche in dem Rundschreiben der Herren Redaktoren

geführt wird. Laut Beschluß des Ceutralvorstandes wird
in einem neuen Kreisschreiben, welches nächster Tage
erscheinen wird, der Sachverhalt klar gelegt werden,
bis dahin bitten wir die Sektionen, mit ihrem Urteil

zuzuwarten.
Anmerkung der Redaktion der „Handwerker-Zeitung".

Obige „Offizielle Mitteilung" deckt sich inhaltlich mit
derjenigen vom 23. September. Es scheint also dem

leitenden Ausschuß in vollen 19 Tagen noch nicht ge-

lungen zü jsein, im erwähnten Rundschreiben der

Redaktoren und Verleger gewerblicher Blätter eine

einzige Unrichtigkeit namhaft zu machen. Oder ist dieses

Hinausschieben ein neuer Kniff, um die Gegnerschaft
nicht mehr rechtzeitig zum Wort kommen zu lassen?
Und warum erwähnt diese „Offizielle Mitteilung" mit
keinem einzigen Wort des Anerbietens der drei Buch-
druckereibesitzer, das verlangte Bulletin gratis zu erstellen
und gratis au die Interessenten zu versenden? Die
Schaffung dieses Bulletins, mit welchem ulken Mit-
gliedern des Schweizerischen Gewerbevereins ohne jedes
pekuniäre Opfer gedient wäre, ist doch der einzige Weg,
den Centralorganszwist in Minne zu schlichten.

Gründung eines Centvnlorgnns des
Schweizer. GewerbeVereins.

Die „Glarner Nachrichten" schreiben hierüber:
„Das Centralkomitee in Bern laboriert an der

„Schaffung und Herausgabe eines Centralblattes. Nun
„ersuchen die Verleger und Redakteure der verschiedenen

„Gewerbeblätter die Sektionen, sie möchten das Projekt
„ablehnen, dagegen, um den nötigen Kontakt zwischen

„Centralkomitee und Sektionen herzustellen, ersteres

„verpflichten, den Gewerbeblättern, sowie auch der po-
„litischen Presse regelmäßig ein Bulletin zur Veröffent-
„lichuug zur Verfügung zu stellen. Auf solche Weise

„werde der Kontakt viel besser hergestellt, als durch
„einen offiziellen „Moniteur".

„Wir finden ebenfalls, daß die Centralisierung und
„Uniformierung viel zu weit gehe, wenn die bestehende
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„gewerbliche greffe burd) eine gmeifel^affe unb loft»
„fpieltge dleugrünbung fod ruiniert werben. ®aS t)ie^e

„gum
'
minbeften nidjt baS ©ewerbe fdjühen, waS bet

„(Sewerbeüerein bod) anftrebt."

— ®er „dîationat »Leitung" tn fd)Peibt
man:

„®er©d)affhaufer@ewerbeberein, ber ben
S^araïter unb bie Munitionen eines 1 a n t o»

nalen©eretnSl)at, berfammelte fid) gur ©efprechung
ber ©rünbitng eines SentralorganS beS ©d)weigerifd)en
(SewerbebereinS. ®aS ^Referat hielt £>err ißrof. Segler»
®eder, ber nidjt nur gegen bie bom Sentralborftanb
befürwortete SJrütibung eines SentralorganS fprad),
fottbern audj baS ©orgeljen beS ßentralüorftanbeS fdjarf
Iritifterte.

Sin ber legten ®eIegiertenoerfammlung in ©afel würbe
ungwetbeutig btegrage betr. ®rüitbung eines ©entralorganS
oerfdjoben, trofebem win nun ber Sentratborftanb bie

Angelegenheit ohne nochmalige ©egrüfjung ber ®ele=

giertenberfammlung erlebigen. ®er ©ewerbeberein
©dhaffhaufen ift aber nid)t gewidt, nad) ber pfeife beS

SentralüorftanbeS gu tangen unb hat bereits befdjloffeit,
je nad) bem weiteren Vorgehen beS SentralborftanbeS
eingufdireiten unb fid) ebentued mit gleidjgefinnten
Sektionen gu berbittben. ®er ©orftanb beS Scijweig.
@ewerbebereinS hat feine „@ewerbepolitif"
entfchieben unglüdlid) begonnen."

— ©orle|ten SamStag ben 21. September ift an
ben Sentralborftanb beS Schweiger. (SewerbeöereinS mit
Slbreffe an ben Sentralpräfibenten per ißoft folgenbeS
Schreiben abgegangen:

„$u bem ®raltanbum (Srünbung eines Sentral»
organs hat bie gegen biefeS Sentralorgan entftanbene
Dppofition ben ©orfdjlag gemacht, es mochte am ißlafe
eines SentralorganeS et» alle 14 ®age erfcfjeütenbeg
©ulletiit im ungefähren Umfange bon 4 Seiten 4® ge=

fchaffen werben, welches oom Schweiger, ©ewerbebereitt
rebigiert, ber gefamten gewerblichen unb gachpreffe,

fowie ebentuell auch ber adgemeinen greffe übermittelt
; würbe. @S hätte biefer SBeg ben Vorteil; bah bie 8«»

werbliche greffe uuterftiiijt, anftatt gcftfjäbigt würbe.
„Sn Sh^em ÄreiSfdjreiben 9tr. 188 teilen Sie mit,

bah öiefeS ©udetin namentlich wegen ben bamit ber».
bunbenen Soften nicht gemacht werben fönne.

„itttt biefett ©ruitb gu bcfettigcit, offerieren Shw"
Ijiemit bie brei enbsuutergeichnetcn Suüjbrucferci'Sttbttber,
biefeS borgefchlagette ©udetitf jcbeS Mahr abwedjSluttgS'
weife gratis gu bruefett unb gu fpebierett. •

„®amit nun baburdj leine ©eüorgugurtg beS ®ntderS
beS ©udetin gegenüber ben aitberen blättern entftünbe,
berpftichten fid) bie jeweiligen ®ruder, bie barin ent»
haltenen dftitteilungen erft bann in ihrem betr. ©latte
gu publigieren, nadjbem ade übrigen ©latter bereits
im ©efi^e biefeS ©udetinS finb.

„®ie Untergeidjneten hoffen, bah ©te, hochgeehrte
§erren, obige Offerte annehmen werben 2C.

(Unterfdjriften.)
©ern, 3ürid)=3lüfchlifon, ßugern, 20. Sept. 1901.

Jîn*Jt<tttfr£tuc|Vtt*
®er ^itrtfjcr ïantottale ^aiibwerfS' tutb ©ewerbe«

Herein, ber gur geit tn 28 Seitionen — bie Stabt
giirich mit .27 ©erbänben als nur eine Seition gerechnet
— 1728 SOtitglieber gäljlt, hat am Sonntag in SBäbenS»
weil feine ®elegiertenberfammlung abgehalten, iprof.
SJteili in ßdrid) h'elt einen intereffanten ©ortrag über
bie aud) im ©orentwurf gum fdjweigerifdien ©ibilgefeh»
buch öorgefehene ©tdjerung ber ©auljanbwerler
burch ißfanbbeftellung. @r hält baS @jperiment
für ein juriftiicheS SöagniS, fod nicht bie |>hpothefar»
ficherheit gefdjäbigt werben. ©iedeid)t wäre gu helfen
burd) einen SJfittetweg, ber £>hPotI)elargläubiger unb
fpanbwerler befriebigte, inbem man eine feparate Schädling
beS ®erraittS unb eine foldje nad) ber Ueberbauuug
üornähme. @S würben aud) Stimmen laut, bem ©au»

^^^Irmaturcnjabrlk Zürich
Filiale der Armaturen- und Maschinenfabrik, Aktiengesellschaft, vormals J. A. Hilpert, Nürnberg.
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„gewerbliche Presse durch eine zweifelhafte und kost-

„spielige Neugründung soll ruiniert werden. Das hieße

„zum mindesten nicht das Gewerbe schützen, was der

„Gewerbeverein doch anstrebt."

— Der „National-Zeitung" in Basel schreibt

man:
„Der Schaffhauser Gewerbeverein, der den

Charakter und die Funktionen eines kanto-
nalen Vereins hat, versammelte sich zur Besprechung
der Gründung eines Centralorgans des Schweizerischen
Gewerbevereins. Das Referat hielt Herr Prof. Jezler-
Keller, der nicht nur gegen die vom Centralvorstand
befürwortete Gründung eines Centralorgans sprach,
sondern auch das Vorgehen des Centralvorstandes scharf
kritisierte.

An der letzten Delegiertenversammlung in Basel wurde
unzweideutig die Frage betr. Gründung eines Centralorgans
verschoben, trotzdem will nun der Centralvorstand die

Angelegenheit ohne nochmalige Begrüßung der Dele-
giertenversammlung erledigen. Der Gewerbeverein
Schaffhausen ist aber nicht gewillt, nach der Pfeife des

Centralvorstandes zu tanzen und hat bereits beschlossen,

je nach dem weiteren Vorgehen des Centralvorstandes
einzuschreiten und sich eventuell mit gleichgesinnten
Sektionen zu verbinden. Der Vorstand des Schweiz.
Gewerbevereins hat seine „Gewerbepolitik"
entschieden unglücklich begonnen."

— Vorletzten Samstag den 21. September ist an
den Centralvorstand des Schweizer. Gewerbevereins mit
Adresse an den Centralpräsidenten per Post folgendes
Schreiben abgegangen:

„Zu dem Traktandum Gründung eines Central-
organs hat die gegen dieses Centralorgan entstandene
Opposition den Vorschlag gemacht, es mochte am Platz
eines Centralorganes ein alle 14 Tage erscheinendes
Bulletin im ungefähren Umfange von 4 Seiten 4° ge-
schaffen werden, welches vom Schweizer. Gewerbeverein
redigiert, der gesamten gewerblichen und Fachpresse,

sowie eventuell auch der allgemeinen Presse übermittelt
: würde. Es hätte dieser Weg den Vorteils daß die ge»

»verbliche Presse unterstützt, anstatt geschädigt würde.

„In Ihrem Kreisschreiben Nr. 188 teilen Sie mit,
daß dieses Bulletin namentlich wegen den damit ver-
bundenen Kosten nicht gemacht werden könne.

„Um diesen Grund zu beseitigen, offerieren Ihnen
hiemit die drei endsunterzeichpeten Bnchdrnckerei-Jnhaber,
dieses vorgeschlagene Bulletin jedes Jahr abwechslungs-
weise gratis zu drucken und zu spedieren.

„Damit nun dadurch keine Bevorzugung des Druckers
des Bulletin gegenüber den anderen Blättern entstünde,
verpflichten sich die jeweiligen Drucker, die darin ent-
haltenen Mitteilungen erst dann in ihrem betr. Blatte
zu publizieren, nachdem alle übrigen Blätter bereits
im Besitze dieses Bulletins sind.

„Die Unterzeichneten hoffen, daß Sie, hochgeehrte
Herren, obige Offerte annehmen werden w.

(Unterschriften.)
Bern, Zürich-Rüschlikon, Luzern, 20. Sept. 1901.

Nerlmttbswesen.
Der Zürcher kantonale Handwerks- und Gewerbe-

verein, der zur Zeit in 28 Sektionen — die Stadt
Zürich mit 27 Verbänden als nur eine Sektion gerechnet
— 1728 Mitglieder zählt, hat am Sonntag in Wädens-
weil seine Delegiertenversammlung abgehalten. Prof.
Meili in Zürich hielt einen interessanten Nortrag über
die auch im Vorentwurf zum schweizerischen Civilgesetz-
buch vorgesehene Sicherung der Bauhandwerker
durch Pfandbestellung. Er hält das Experiment
für ein juristisches Wagnis, soll nicht die Hypothekar-
sicherheit geschädigt werden. Vielleicht wäre zu helfen
durch einen Mittelweg, der Hypothekargläubiger und
Handwerker befriedigte, indem man eine separate Schätzung
des Terrains und eine solche nach der Ueberbauuug
vornähme. Es wurden auch Stimmen laut, dem Bau-
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